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Gesetz
über die Gewerbepolizei

Änderung vom 14.06.2018

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SGS Nummern)

Neu: –
Geändert: 930.1
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Wallis

eingesehen die Artikel 10, 31 und 42 der Kantonsverfassung;

eingesehen das Bundesgesetz über das Gewerbe der Reisenden vom 23. 
März 2001;
eingesehen das Bundesgesetz über den Binnenmarkt vom 6. Oktober 1995 
(BGBM);
eingesehen das Bundesgesetz über Glücksspiele und Spielbanken vom 18. 
Dezember 1998 (SBG);
eingesehen das Bundesgesetz über Filmproduktion und Filmkultur vom 14. 
Dezember 2001 (FiG);
eingesehen das Einführungsgesetz  zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
vom 24. März 1998 (EGZGB);
eingesehen das Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über Glücksspiele 
und Spielbanken vom 6. Februar 2001;
auf Antrag des Staatsrates,

verordnet:

I.

Der  Erlass  Gesetz  über  die  Gewerbepolizei  vom  08.02.20071) (Stand 
01.01.2010) wird wie folgt geändert:

1) SGS 930.1

1

https://lex.vs.ch/data/930.1/de


2018-068

Ingress (geändert)
Der Grosse Rat des Kantons Wallis

eingesehen die Artikel 10, 31 und 42 der Kantonsverfassung;
eingesehen das Bundesgesetz über das Gewerbe der Reisenden vom 23. 
März 2001;
eingesehen das Bundesgesetz über den Binnenmarkt vom 6. Oktober 1995 
(BGBM);
eingesehen das Bundesgesetz über Glücksspiele und Spielbanken vom 18. 
Dezember 1998 (SBG);
eingesehen das Bundesgesetz über Filmproduktion und Filmkultur vom 14. 
Dezember 2001 (FiG);
eingesehen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. 
Dezember 1986 (UWG);
eingesehen die Bundesverordnung über die Bekanntgabe von Preisen vom 
11. Dezember 1978 (PBV);
eingesehen das Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
vom 24. März 1998 (EGZGB);
eingesehen das Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über Glücksspiele 
und Spielbanken vom 6. Februar 2001;
auf Antrag des Staatsrates,

verordnet:

Art.  4 Abs. 5 (geändert)

5 Der Verkauf und die Abgabe von Tabakwaren, nikotinhaltigen Produkten, 
elektronischen Zigaretten und legalem Cannabis an Jugendliche unter 18 
Jahren sind verboten.

Art.  6a (neu)

Ausübung des Pfandleihgewerbes
1 Die Ausübung des Pfandleihgewerbes unterliegt der Bewilligung durch den 
Staatsrat, der seine Zuständigkeit einem Departement übertragen kann.
2 Die  Bewilligung  wird  einer  natürlichen  Person  ab  dem  vollendeten  18. 
Lebensjahr erteilt, die als Verantwortliche bezeichnet wurde und die:

a) durch Vorlage eines Strafregisterauszugs nachweist, dass in den letz-
ten fünf Jahren vor Gesuchseinreichung gegen sie keine Verurteilung 
wegen eines Verbrechens,  eines Vergehens oder  einer Übertretung 
vorlag, die eine Gefahr für die Ausübung des Pfandleihgewerbes dar-
stellen könnte;
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b) eine  Bestätigung des  Betreibungsamts  ihres  Wohnsitzes  oder  ihrer 
Wohnsitze  der  letzten fünf  Jahre  vorlegt,  aus der  hervorgeht,  dass 
gegen sie keine Verlustscheine bestehen, sowie eine Bestätigung des 
Konkursamts ihres Wohnsitzes oder ihrer Wohnsitze der letzten fünf 
Jahre, aus der hervorgeht, dass gegen sie kein Konkursverfahren er-
öffnet wurde;

c) wenn sie nicht Schweizerin ist,  eine Niederlassungsbewilligung oder, 
falls nicht vorhanden, eine Bewilligung zur Ausübung der betreffenden 
Tätigkeit vorlegt;

d) durch  Vorlage  eines  Handelsregisterauszugs  und einer  Bestätigung 
nachweist,  dass die Gesellschaft  ihr die Geschäftsführung oder -lei-
tung der betreffenden Tätigkeit überträgt, falls die Gesuchstellerin für 
eine  Gesellschaft  arbeitet  und  deren  Geschäftsführerin,  Direktorin 
oder Verwalterin ist.

3 Die Bewilligung wird für die Dauer von fünf  Jahren ausgestellt.  Sie wird 
gestützt auf eine Neubeurteilung des Dossiers für die gleiche Dauer erneu-
ert.  Für die Erneuerung gelten die gleichen Grundsätze wie für die Ertei-
lung.

Art.  6b (neu)

Sicherheiten
1 Der Gesuchsteller muss durch Sicherheiten die Schadenersatzansprüche 
von Kunden garantieren.
2 Der Betrag der verlangten Sicherheiten wird in der Bewilligung festgesetzt 
und beträgt zwischen 10'000 und 100'000 Franken.
3 Die Sicherheiten können geleistet werden in Form:

a) einer Bürgschaft  oder Garantieerklärung einer Bank oder einer Ver-
sicherungsanstalt;

b) einer Garantieversicherung, sofern die Versicherungsleistungen unab-
hängig von der Prämienzahlung erbracht werden;

c) von Kassenobligationen;

d) einer Bareinlage.
4 Die Erträge aus Kassenobligationen und Bareinlagen stehen dem Deposi-
tar zu.
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Art.  6c (neu)

Bedingungen
1 Die Geschäfte  sind  nur  gültig,  wenn die  Verpflichtungen in  schriftlicher 
Form festgehalten sind und der gewährte Zinssatz nicht mehr als 12 Pro-
zent pro Jahr beträgt.
2 Kosten für Bearbeitung, Gutachten, Versicherung, Vermittlung oder Depot 
können zum höchsten Zinssatz hinzugerechnet werden. Diese Kosten müs-
sen mit Präzisierung der verschiedenen Beträge detailliert im Pfandleihver-
trag aufgeführt werden.
3 Unter Androhung des Verfalls der bewilligten Kredite ist es dem Pfandlei-
her untersagt,  den Vertragsgegenstand, der vertraglich noch der anderen 
Partei zufallen könnte, auf irgendeine Art und Weise zu veräussern oder ihn 
zu beschädigen, zu verändern, für den Eigenbedarf zu nutzen oder einem 
Dritten zum Gebrauch zu überlassen.

Art.  6d (neu)

Kontrollpflicht
1 Wer  auf  Kantonsgebiet  das  Pfandleihgewerbe  ausüben  will,  muss  sich 
über  das Verfügungsrecht  seiner  Anbieter  vergewissern.  Besondere  Vor-
sicht ist geboten bei Waren, Wertsachen und Gegenständen, die normaler-
weise unter Eigentumsvorbehalt verkauft werden.
2 Der Kauf jedes Gegenstands, dessen kriminelle Herkunft zu vermuten ist, 
muss aufgeschoben werden.

Art.  6e (neu)

Auskunftspflicht
1 Wer auf Kantonsgebiet das Pfandleihgewerbe ausüben will, muss jeder-
zeit die Herkunft seiner Waren mit Buchungsbelegen und die vollständige 
Identität seiner Anbieter nachweisen können.
2 Das Recht zur Kontrolle dieser Belege ist vorbehalten.
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Art.  9 Abs. 1

1 Keiner Bewilligung unterliegen:

c) (geändert) die öffentlichen Apparate,  wie Telefone,  Verteiler  von Brief-
marken, Postkarten, Zeitungen, Fahrkarten öffentlicher Transportmit-
tel und Parkuhren;

d) (neu) die Apparate, die ausschliesslich vom Betreiber produzierte oder 
verarbeitete Landwirtschaftsprodukte von einem oder mehreren Land-
wirtschaftsbetrieben oder von Einheiten, die von diesen für den Ver-
kauf  ihrer  eigenen Produktion eingerichtet  wurden,  abgeben, sofern 
der Betreiber des Apparats auch dessen Eigentümer ist;

e) (neu) die zur Abgabe von gegorenen Getränken betriebenen Systeme 
innerhalb von Räumlichkeiten und Plätzen mit  einer  Betriebsbewilli-
gung im Sinne des Gesetzes über die Beherbergung, Bewirtung und 
den Kleinhandel  mit  alkoholischen  Getränken.  Bei  Selbstbedienung 
müssen diese Systeme die Einhaltung der Altersgrenze für den Kon-
sum von gegorenen Getränken sicherstellen können.

Art.  18 Abs. 3 (neu)

3 Für die Erteilung und die Erneuerung einer Bewilligung zur Ausübung des 
Pfandleihgewerbes wird je nach Umfang und Komplexität  der  geleisteten 
Arbeit eine Gebühr von 50 bis 1'000 Franken erhoben.

Art.  22 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu)

1 Die zuständige kantonale Behörde ist die mit der Gewerbepolizei beauf-
tragte  Dienststelle.  Vorbehalten  bleibt  die  Kompetenz  des  Staatsrates  in 
Sachen Pfandleihgewerbe, die er an ein Departement übertragen kann.
1bis Die mit  der Gewerbepolizei beauftragte Dienststelle führt  die Kontrolle 
der Preisbekanntgabe durch.

Art.  24 Abs. 1 (geändert)

1 Jedes Gesuch um Erteilung einer  Bewilligung,  ausgenommen in Bezug 
auf einen Spielsalon oder eine ähnliche Einrichtung, ist bei der zuständigen 
Behörde mindestens 30 Tage vor Beginn der Tätigkeit oder der Veranstal-
tung,  der  Inbetriebnahme des Apparates oder  der  Durchführung diverser 
Spiele und Wettbewerbe einzureichen.
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Art.  28 Abs. 2 (geändert)

2 Die Entscheide der Gemeindebehörde und jene der kantonalen Behörde 
betreffend das Pfandleihgewerbe und die Inbetriebnahme, die Übernahme 
oder die Änderung eines Spielsalons oder einer ähnlichen Einrichtung un-
terliegen der Beschwerde an den Staatsrat.

Titel nach Art. 35 (neu)

T1 Übergangsbestimmung der Änderung vom 14.06.2018

Art.  T1-1 (neu)

1 Die unter Artikel 9 Buchstabe d fallenden Warenautomaten sind ab dem 
Kalenderjahr, in dem die vorliegende Änderung in Kraft tritt, weder bewilli-
gungs- noch gebührenpflichtig. Dasselbe gilt, wenn die Änderung während 
des Jahres in Kraft tritt. Für das betreffende Jahr bereits erhobene Gebüh-
ren werden rückerstattet.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Rechtserlass untersteht dem fakultativen Referendum.

Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Sitten, den 14. Juni 2018

Die Präsidentin des Grossen Rates: Anne-Marie Sauthier-Luyet
Der Chef des Parlamentsdienstes: Claude Bumann
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